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lugernifdje ,Ç>ocl)borf (nad) ^aut Oettli, Ortsnamen 6. 40) .^öftere. 3n

oerfcljiebenen hätten ïjat bie norbbeutfdje d)t £?orm ben ©ieg über bie

oberbeutfd)e Konkurrentin baoongetragen : Kus Kiftel ift Kidjte ge=

roorben, aus eijaft ober eft ed)t; fiften, ein 28ort, bas in ber *33ebeutung

oon fieben atierbings nod) ba unb bort in ber Sd)roeig iebenbig fein

foil (Sbiotikon VII, 370), ift burd) ftdjten erfeßt, froiften (beruhigen,

froift rut)ig) befd)ioid)tigen. 3n glexdjer 3Beife ift bas mitte!f)oet)=

beutfdje geruofte, geriiefte (Kufen, ©efcljrei) oerfdjmunben ; unter bem

(Einfluß nieberfäd)fifd)er Kedjtsquellen finb — mit neuer Sinnbeutung

— bie Ausbrüche ©erädjt, berüchtigt, anrüd)[t]ig, rud)[t]bar in ©ctjrift*

fpracße unb Kiunbarten eingebrungen.

Saß, raie im „3mll Urféli", bie £autoerfd)iebung d) f aud) offne

ben (Einfluß bes nadjfotgenben t eintreten kann, beroeifen oerfdjiebene

<®eifpiele. 3n ben bernifdjen 3Kunbarten kommen nebeneinanber bie

Ulboerbien ued}e, ud)e unb ufe oor; bem [jodjbeuifdjen 3Bort 3ud)arte

entfprtd)t bas munbartlidje 3uferte; ber Käme bes 33ünbnerborfes 3uf
bebeutet 3od) ; taudjen unb taufen tjaben bie genau gleidje KSurgel. 3u

fdjieike (bernbeutfd) fcfjleipfe) gehören ©fctjleipf, ©eftfjleif, Sdjliif (gute

©cßlittelbaßn). Sie Sdjafmatt, ein früljer ftarkbegangener Suraiibergang,

erinnert gu Unredjt an ©djafe: alte Kamenformen (1363) geigen, baß

es fid) eigentlid) um eine Sd)ad)matte ßanbelt. Sas @ei)öft Katdjmatt

in Kiebermangen bei 25ern ßeißt im örtlidjen ©pratfjgebraud) neben

©ßaucijmatt aud) (Eljaufmatt. (Eingelne ©ntfpred)ungen, bei benen man

tooffl an ©teile bes l)eute als f gefprodjenen g (1)) eine lautliche 3roifd)en=

ftufe d) nad) tjollänbifd)er Krt annehmen barf, finben fiel) im (Englifdjen:

ladjen ift gu laug!), rud) (rauf)) gu rough geroorben.

Sod) ,,d)enud)" ber Sljeorie. K3ir fjaben uns ot)net)in fd)on roeit

genug entfernt oom unbefdjroerten Safeirtsbereid) bes queckfiibrigen

SUîenfttjleins, bas gu biefen 3etlen ben ungeroollten Knftoß gegeben fjat.

Dans Sommer

Das ©peadjencedgt der ©d)amg *

3uriftifd)e 3md)kreife tjaben biefe Siffertation als midjtigen unb

roertoollen Beitrag gur fd)roeigerifd)en ^faffungsliteratur begegnet.

* t>as 5pract)enred)t ber ©ctjtoeig. 23on 3t)rtlt Sjegnoucr. (ipeft 3 ber „Stuöien

gur ©taatsletjre unb 9ted)tsp£)üofor>I)te".) 35crlag ©cpultpefg & So. 21©., 3ürid), 1947.

Äurt. 6 5r.
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luzernische Hochdorf (nach Paul Oettli, Ortsnamen S. 40) Hoftere. In
verschiedenen Fällen hat die norddeutsche cht-Form den Sieg über die

oberdeutsche Konkurrentin davongetragene Aus Niftel ist Nichte ge-

worden, aus ehaft oder est echt? siften, ein Wort, das in der Bedeutung

von sieben allerdings noch da und dort in der Schweiz lebendig sein

soll (Idiotikon VII, 370), ist durch sichten ersetzt, swiften (beruhigen,

siyjst — ruhig) beschwichtigen. In gleicher Weise ist das mittelhoch-

deutsche geruoste, gerüefte (Rufen, Geschrei) verschwunden? unter dem

Einfluß niedersächsischer Rechtsquellen sind — mit neuer Sinndeutung

— die Ausdrücke Gerücht, berüchtigt, anrüchstsig, ruchWar in Schrift-

spräche und Mundarten eingedrungen.

Daß, wie im „Fall Urseli", die Lautverschiebung ch-f auch ohne

den Einfluß des nachfolgenden t eintreten kann, beweisen verschiedene

Beispiele. In den bernischen Mundarten kommen nebeneinander die

Adverbien ueche, uche und use vor? dem hochdeutschen Wort Iucharte

entspricht das mundartliche Iuferte? der Name des Bündnerdorses Iuf
bedeutet Joch? tauchen und taufen haben die genau gleiche Wurzel. Zu

schleike (berndeutsch schleiche) gehören Gschleipf, Geschleis, Schliif (gute

Schlittelbahn). Die Schafmatt, ein früher starkbegangener Iuraübergang,

erinnert zu Unrecht an Schafe: alte Namensormen (1363) zeigen, daß

es sich eigentlich um eine Schachmatte handelt. Das Gehöft Kalchmatt

in Niederwangen bei Bern heißt im örtlichen Sprachgebrauch neben

Chauchmatt auch Chaufmatt. Einzelne Entsprechungen, bei denen man

wohl an Stelle des heute als f gesprochenen g (h) eine lautliche Zwischen-

stufe ch nach holländischer Art annehmen darf, finden sich im Englischen:

lachen ist zu laugh, ruch (rauh) zu rough geworden.

Doch „chenuch" der Theorie. Wir haben uns ohnehin schon weit

genug entfernt vom unbeschwerten Daseinsbereich des quecksilbrigen

Menschleins, das zu diesen Zeilen den ungewollten Anstoß gegeben hat.

Hans Sommer

Das Spwchenvecht àr Schmelz ^

Juristische Fachkreise haben diese Dissertation als wichtigen und

wertvollen Beitrag zur schweizerischen Verfassungsliteratur bezeichnet.

* das Sprachenrecht der Schweiz. Bon Zyrill Hegnauer. (Heft 3 der „Studien

zur Staatslehre und Rechtsphilosophie".) Verlag Schultheß ê Co. AG., Zürich, 1947.

Kart. 6 Fr.
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Sie ift tatfädjlid) eine 31bf)anblung non fotdjer 33cbeutung, bafj fie nictjt
nur bie 3uriften, fonbern überhaupt alle jene angebt, bie fid) um bie
(Erkenntnis ber geiftigen ©runblagen unferes Staates bemühen, atfo
insbefonbere — neben ben 5)iftorikern — aud) bie irjüter ber Sprache.

Das 33ud) gliebert fid) in brei £auptteile, beren erfte grcei in ftaats=
red)tlicl)=grunbfäi3iid)er Sdjau bie ©runblagen bes fd)roeigerifd)en Sprachen»
redjtes unb bie Stellung unb ©efd)id)te ber 9tationalfprad)en ber Sdjroeig
betjanbetn. 311s Kernpunkt biefer Darlegungen mufj man roofjl jenen
31bfdjnitt begeiclpen, ber betitelt ift: „Die 33ielfpracl)igkeit als ©lement
bes fcl)roeigerifcl)enStaatsgebankens".Die3ufammenfe^ung besSd)roeiger=
oolkes aus mehreren Spracl)ftämmen mirb barin in nidjt überbietbarer
&larl)eit als ein — neben anbern — roefentlid)es ^enngeictjen unferes
Staates unb als ein raid)tiger Deftanbteil feiner Dafeinsbered)tigung in
ber europäifd)en 35ölkerfamilie Ijerausgeftellt. 33or 5)egnauer tjaben fdjon
anbere — insbefonbere f3rof. Dr. iffi.ißurckljarbt — biefer ©rkenntnis
31usbruck gegeben, aber itjm blieb es oorbetjalten, fie in ber Martjeit
eines 3ffioms gu formulieren unb oor allem, fie ftaatsredjtlid) unb
tjiftorifct) einroanbfrei gu begriinben. Da mir gerabe tjeuer ben £)unbert=

jäfjrigen 33e[tanb unferer 33unbesoerfaffung feiern, bürfen mir fein 3Berk
als eine 3ubiläumsgabe begeicljnen, raie man fie fiel) nidjt bebeutungs»
Doller benken könnte.

3m britten 5)auptteil unterfucljt ber 33erfaffer bie tatfädjlicfjen 33er=

t)ältniffe in 33unb unb Kantonen in Einblick auf bie grunbfä^lidje
©leicb)berect)tigung unb ©leidjftellung ber oier fdjmeigerifdjen 9?ational=
fpradjen. D3as bie Kantone betrifft, fo geben natürlid) oor allem bie

mel)rfprad)igen Stänbe 2Sern, D5allis, 3=reiburg unb ©raubiirtben 31n=

lafj gu eingeljenben Darftellungen, ©raubünben nimmt infofern eine

befonbere Stellung ein, als es breifpradjig ift unb in feinen ©rengen
eine ausfdjliejjlid) bünbnerifdje, bie romanifd)fpred)enbe, „SDTinberljeit"
gu Ijüten Ijat, bie megen iljrer oertjältnismäjjigen ©eringfügigkeit im
ßanbesgangen nie gur gleichen 33ebeutung gelangen kann roie bie übrigen
ßanbesfpradjen. (Das ift fo roenig möglid) rcie bie fprad)lid)e ©leid)»
ftellung ber ©emeinbe ©urin mit bem übrigen italienifrfjfpredjenben
Seffin.) 31us ber Unterfud)ung ber fprad)enred)tlid)en 33erl)ältniffe in
ben groeifpradjigen Äantonen gebjt fjeroor, bafj bie grunbfäfelictje unb
tatfädjlidje ©leidjftellung ber beiben Spraken Deutfd) unb Srangöfifct)
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Sie ist tatsächlich eine Abhandlung von solcher Bedeutung, daß sie nicht
nur die Juristen, sondern überhaupt alle jene angeht, die sich um die
Erkenntnis der geistigen Grundlagen unseres Staates bemühen, also
insbesondere — neben den Historikern — auch die Hüter der Sprache.

Das Buch gliedert sich in drei Hauptteile, deren erste zwei in staats-
rechtlich-grundsätzlicher Schau die Grundlagen des schweizerischen Sprachen-
rechtes und die Stellung und Geschichte der Nationalsprachen der Schweiz
behandeln. Als Kernpunkt dieser Darlegungen muß man wohl jenen
Abschnitt bezeichnen, der betitelt ist! „Die Melsprachigkeit als Element
des schweizerischen Staatsgedankens". DieIusammensetzung des Schweizer-
Volkes aus mehreren Sprachstämmen wird darin in nicht überbietbarer
Klarheit als ein — neben andern — wesentliches Kennzeichen unseres
Staates und als ein wichtiger Bestandteil seiner Daseinsberechtigung in
der europäischen Bölkerfamilie herausgestellt. Bor Hegnauer haben schon
andere — insbesondere Prof. Dr. W.Burckhardt — dieser Erkenntnis
Ausdruck gegeben, aber ihm blieb es vorbehalten, sie in der Klarheit
eines Axioms zu formulieren und vor allem, sie staatsrechtlich und
historisch einwandfrei zu begründen. Da wir gerade Heuer den hundert-
jährigen Bestand unserer Bundesverfassung feiern, dürfen wir sein Werk
als eine Iubiläumsgabe bezeichnen, wie man sie sich nicht bedeutungs-
voller denken könnte.

Im dritten Hauptteil untersucht der Verfasser die tatsächlichen Ber-
Hältnisse in Bund und Kantonen in Hinblick auf die grundsätzliche
Gleichberechtigung und Gleichstellung der vier schweizerischen National-
sprachen. Was die Kantone betrifft, so geben natürlich vor allem die

mehrsprachigen Stände Bern. Wallis, Freiburg und Graubünden An-
laß zu eingehenden Darstellungen. Graubüuden nimmt insofern eine

besondere Stellung ein, als es dreisprachig ist und in seinen Grenzen
eine ausschließlich bündnerische, die romanischsprechende, „Minderheit"
zu hüten hat, die wegen ihrer verhältnismäßigen Geringfügigkeit im
Landesganzen nie zur gleichen Bedeutung gelangen kann wie die übrigen
Landessprachen. (Das ist so wenig möglich wie die sprachliche Gleich-
stellung der Gemeinde Gurin mit dem übrigen italienischsprechenden
Tessin.) Aus der Untersuchung der sprachenrechtlichen Verhältnisse in
den zweisprachigen Kantonen geht hervor, daß die grundsätzliche und
tatsächliche Gleichstellung der beiden Sprachen Deutsch und Französisch
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in ben ^ontonen Bern (roelfdje SKinberheit non 17 o.iè).) unb 233allis

(beutfcße StRinberfjeit non 33 o.S).) praktifcl) oollftänbig oerroirklid)t ift.
3m Staube Sreibürg ift bie ,,9Jîinbert)eit" beutfcßer 3unge (ungefähr
33 D.if). ber ©efamtbeoölkerung) ftark benachteiligt. So ift cor bem

freiburgifcßen Äantonsgerid)t nur bas Srangöfifdje ©erid)tsfprad)e.
(Parteien, roeldje troßbem beutfc!) gu fpredjen roünfdjen, muffen ben

^räfibenten bes ®erid)tes breinial 24 Siutiben oorßer benachrichtigen ;

bie Urteile roerben aber nur in ber ©ericßtsfpracße abgefaßt.)
3Kan könnte es oielleicßt als einen OTangel ber fonft fo ßeroor=

ragenben Arbeit atifeßen, baß ber Berfaffer gur Beleuchtung grunb=
fäßlictjer fragen gu ftark überroiegenbem Seife Beifpiele aus ben

Kantonen ©raubünben unb Seffin bernngieht unb fo ben oielleicht bocß

roicfjtigeren „Scßauplaß" an ber beutfcß roelfcßen Spracßgrenge etroas

oernadjläffigt. (Bon ben Berßältniffen im 3ura ift gu roenig bie 91ebe.)

9Kan roirb fid) bas roof)! baraus erklären miiffen, baß bie ©iffertation
unter ber geiftigen ßeitung oon Ißrof. 3. ©iacometti (3ürich) entftanben

ift, bem bie Stellung ber italienifchen Sdjroeig befonbers am bergen
liegt, mas feßr oerftänblicß ift.

3mmerl)in raibmet <f)egnaucr bod) ber Srage ber frangöfifcßen
Sd)ule in Bern eine befonbere Betrachtung. 3n biefem 3ufammen«
hang ift oor allem feine Seftfteltung roidjtig, baß bas Serritorialitäts
pringip and) für bie Bunbesbeamten, bie aus bienftlidjen
©rünben genötigt finb, in einem fremben Sprachgebiet
B3ohnfiß gu neßmen, unbebingte ©eltung h a b e n muffe
(S. 267). 5)ier fei aber nod) eine bebeutenbe Stelle bes Budjes roört=

lid) roiebergegeben :

„Somit jebes 3biom feinen eigenen ©ßarakter gu beroahren unb
ber Kultur feiner Angehörigen als 9Jlutterfpracße bas befonbere

©epräge gu geben oermag, ift es notroenbig, baß es fein eigenes
überliefertes Sprachgebiet unangetaftet beibehalten kann.
Sritt bagegen eine SJlifcßung ber Sprachgruppen ein, inbem fid) in
ben urfprünglid) einheitlichen Sprachgebieten Kolonien Anbete*

fpradjiger bilben unb gu beiben Seiten ber Spracßgrenge breite

groeifprad)ige 3onen entftehen, fo oerlieren bie Sprachgruppen bie

©runblagen ihres kulturellen ©igenlebens. ©leid)geitig roerben buret)

bie gegenfeitige ©ureßbringung bie möglichen 9teibungsfläcßen groifeßen
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in den Kantonen Bern (welsche Minderheit von 17 o.H.) und Wallis
(deutsche Minderheit von 33 o.H.) praktisch vollständig verwirklicht ist.

Im Stande Freiburg ist die „Minderheit" deutscher Zunge (ungefähr

33v.H. der Gesamtbevölkerung) stark benachteiligt. So ist vor dem

freiburgischen Kantonsgericht nur das Französische Gerichtssprache.

(Parteien, welche trotzdem deutsch zu sprechen wünschen, müssen den

Präsidenten des Gerichtes dreimal 24 Stunden vorher benachrichtigen i

die Urteile werden aber nur in der Gerichtssprache abgefaßt.)
Man könnte es vielleicht als einen Mangel der sonst so hervor-

ragenden Arbeit ansehen, daß der Verfasser zur Beleuchtung gründ-
sätzlicher Fragen zu stark überwiegendem Teile Beispiele aus den

Kantonen Graubünden und Tessin heranzieht und so den vielleicht doch

wichtigeren „Schauplatz" an der deutsch-welschen Sprachgrenze etwas

vernachlässigt. (Bon den Verhältnissen im Jura ist zu wenig die Rede.)
Man wird sich das wohl daraus erklären müssen, daß die Dissertation
unter der geistigen Leitung von Prof. Z. Giacometti (Zürich) entstanden

ist, dem die Stellung der italienischen Schweiz besonders am Herzen

liegt, was sehr verständlich ist.

Immerhin widmet Hegnauer doch der Frage der französischen
Schule in Bern eine besondere Betrachtung. In diesem Zusammen-
hang ist vor allem seine Feststellung wichtig, daß das Territorialitäts-
Prinzip auch für die Bundesbeamten, die aus dienstlichen
Gründen genötigt sind, in einem fremden Sprachgebiet
Wohnsitz zu nehmen, unbedingte Geltung haben müsse
(S. 267). Hier sei aber noch eine bedeutende Stelle des Buches wärt-
lieh wiedergegeben:

„Damit jedes Idiom feinen eigenen Charakter zu bewahren und
der Kultur seiner Angehörigen als Muttersprache das besondere

Gepräge zu geben vermag, ist es notwendig, daß es sein eigenes
überliefertes Sprachgebiet unangetastet beibehalten kann.
Tritt dagegen eine Mischung der Sprachgruppen ein, indem sich in
den ursprünglich einheitlichen Sprachgebieten Kolonien Anders-
sprachiger bilden und zu beiden Seiten der Sprachgrenze breite

zweisprachige Zonen entstehen, so verlieren die Sprachgruppen die

Grundlagen ihres kulturellen Eigenlebens. Gleichzeitig werden durch
die gegenseitige Durchdringung die möglichen Reibungsflächen zwischen

89



ben 21ngel)örigen her oerfd)iebenen 3biome ftark enneitert. 2)ie

Oeltung bes ©ingeinen wirb abhängig non 3af)l, wirtfdfaftlidjer unb

politiser 23ebeutung. 3)amit entfielt bie ©>efaf)r, baff ber ®>e

braucf) bes einen ober anbern 3bioms ©egenftanb bes

politifd)en Streites gwifdjen ihren Angehörigen roirb.
3n ber Sat bilbet bie 25ermifd)ung ber Sprachgruppen
innerhalb einer politifdjen ©>emeinfd)aft einefet)run=
günftige Situation für bas 3ufammenleben oerfd)iebener
Sprad) ft ämme" (S. 57). (Sperrungen oom 23efpred)enben.)

233er bäctjte ba nid)t unwillkürlich an bie politifcfjen Umtriebe, beren

©egenftanb bie roelfd)e Sdjule in 23ern unb bie Srage ifjrer Sub=

oentionierung bereits geroefen ift unb nod) werben könnte?
3)ie 23ebeutung oon <r)egnauers Arbeit kann im ©efamten tjier nicht

genügenb gemürbigt werben. 233er fid) irgenbwie mit ber gerabe in
jiingfter 3eit an oerfdjiebenen örten red)t brenglig geworbenen Srage
bes 23ert)ältniffes ber oerfd)iebenen Sprachgruppen gueinanber befaffen
will ober muff, bem wirb bas 23ud) eine haftbare tpilfe fein.

3n unferm ßanbe barf keine 33îet)rt)eit bie 3Qiinberl)eit fpradjlid)
„majorifieren", wie man fo fdjön fagt. ©s barf aber ebenfowenig fein,
baff eine fpradjliclje 2Jîinbert)eit bie 3Jîetjr£)eit mit ungerechten politifdjen
3Jîitteln unter 2)ruck fegt (wofür man füglid) nod) ben 2lusbruck

„minorifieren" fdjaffen könnte) 'aruguft #umbel

„6tdj f erf bet? fein"
2Ius bem uttbänbigen 5)rang igrer Sdjöpfer heraus, „fiel) felber gu

fein", muffen wir uns ttad) einem Beitrag in 9tr. 7 bes „Sd)weigerifd)en
23eobad)ters" * bie 235erke eines 23eeti)ooen, eines SRembranbt, eines

Ooetf)e enftanben benken. „Sid) felber gu fein" lehren fiigrenbe fd)weigerifd)e

©rgiehungsheime ihre 3öglinge unb erblicken barin einen ihrer 23or=

güge. „233ir haben uns felber oerloren. Unb weil wir nidjt uns felber

finb, haben wir keinen eigenen 2lusbruck gefunben", erklärt ein 5)od)=

fdjullehrer in feiner SKektoratsrcbe. „Sid) felber gu fein", fegeint unferer
3eit als ein ijioges 3beal oorgufdjweben. 23lfo werbe and) id) barnacf)

* Unfere 9)abioanfager unb onbere gänfefüjjdjenfürdjtige £eute mürben fagen:
bes „3er Gcfjroeigerifdje ?3eobad)ter."
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den Angehörigen der verschiedenen Idiome stark erweitert. Die
Geltung des Einzelnen wird abhängig von Zahl, wirtschaftlicher und
politischer Bedeutung. Damit entsteht die Gefahr, daß der Ge-
brauch des einen oder andern Idioms Gegenstand des

politischen Streites zwischen ihren Angehörigen wird.
In der Tat bildet die Vermischung der Sprachgruppen
innerhalb einer politischen Gemeinschaft einesehrun-
günstige Situation für das Zusammenleben verschiedener
Sprach stamme" (S. 57). (Sperrungen vom Besprechenden.)

Wer dächte da nicht unwillkürlich an die politischen Umtriebe, deren

Gegenstand die welsche Schule in Bern und die Frage ihrer Sub-
ventionierung bereits gewesen ist und noch werden könnte?

Die Bedeutung von Hegnauers Arbeit kann im Gesamten hier nicht
genügend gewürdigt werden. Wer sich irgendwie mit der gerade in
jüngster Zeit an verschiedenen Orten recht brenzlig gewordenen Frage
des Verhältnisses der verschiedenen Sprachgruppen zueinander befassen

will oder muß, dem wird das Buch eine kostbare Hilfe sein.

In unserm Lande darf keine Mehrheit die Minderheit sprachlich

„majorisieren", wie man so schön sagt. Es darf aber ebensowenig sein,

daß eine sprachliche Minderheit die Mehrheit mit ungerechten politischen
Mitteln unter Druck setzt (wofür man füglich noch den Ausdruck
„minorisieren" schaffen könnte) Mgust Humbel

„Sich selber sein"
Aus dem unbändigen Drang ihrer Schöpfer heraus, „sich selber zu

sein", müssen wir uns nach einem Beitrag in Nr. 7 des „Schweizerischen
Beobachters" * die Werke eines Beethoven, eines Rembrandt, eines

Goethe enstanden denken. „Sich selber zu sein" lehren führende schweizerische

Erziehungsheime ihre Zöglinge und erblicken darin einen ihrer Bor-
züge. „Wir haben uns selber verloren. Und weil wir nicht uns selber

sind, haben wir keinen eigenen Ausdruck gefunden", erklärt ein Hoch-
schullehrer in seiner Rektoralsrede. „Sich selber zu sein", scheint unserer

Zeit als ein hohes Ideal vorzuschweben. Also werde auch ich darnach

* Unsere Radioansager und andere gänsefiißchenfürchtige Leute iviirden sagen:
des „Der Schweizerische Beobachter."
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